
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/12/11 2002/12/0309
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.2002

Index

25/04 Sonstiges Strafprozessrecht

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §10 Abs2;

BDG 1979 §10 Abs4 Z4;

TilgG 1972 §6;

Rechtssatz

Der Umstand, dass eine Verurteilung einer beschränkten Auskunftsp;icht im Sinne des § 6 des Tilgungsgesetzes

unterliegt, hat mangels entsprechender Anordnung des Gesetzes nicht zur Folge, dass der ö=entlich-rechtliche

Dienstgeber auf die ihm bekannt gewordene Verurteilung nicht Bedacht nehmen dürfte (Hinweis E 15.12.1993,

93/12/0104).
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